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Bestandsaufnahme / 3. Verfahren 
im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen 
im Freistaat Bayern (Breitbandrichtlinie – BbR) vom 09.07.2014. 
 

1. Die Gemeinde Hohenkammer hat ein vorläufiges Erschließungsgebiet festgelegt. 

Das Erschließungsgebiet umfasst das gesamte Gemeindegebiet, ohne die Gebietsflächen 

die im ersten Verfahren erschlossen wurden. Das zweite Verfahren wurde im Status 

Auswahlentscheidung wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben. 

2. Im ersten Verfahren wurden folgende Gebiete oder Teilgebiete in folgenden Ortsteilen 

erschlossen: Niernsdorf, Untermarbach, Oberwohlbach, Unterwohlbach, Deutldorf, 

Schlipps und das Gewerbegebiet Königholz östlich von Eglhausen. 

3. Die derzeitige Ist-Versorgung vor der Markterkundung ist in folgender Tabelle und in der 

zum Download bereitgestellten Karte dargestellt: 

Die aktuelle Ist-Versorgung in dem vorläufigen Erschließungsgebiet sieht wie folgt aus: 
 

Ist-Versorgung im vorläufigen Erschließungsgebiet: Stand vor der Markterkundung 

Download / Upload [Mbit/s] <=15/1 16/1 >= 30/2 
 ja nein z.T. ja nein z.T. ja nein z.T. 

Hohenkammer, Eglhausen, Her-
schenhofen Niernsdorf 
 

  x  x    x 

Deutldorf, Oberwohlbach, Schlipps, 
Untermarbach, Unterwohlbach, Wahl, 
Gewerbegebiet Königholz im Osten 
von Eglhausen 
 

 x   x  x   

Dörnbach Eichethof Haberhof Klein-
kammerberg Pelka 
 

x    x   x  

Riedhof 
 

 x  x    x  

Waltenhofen 
 

 x    x   x 
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